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58/21. Friedliche Regelung der Palästina-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, einschließlich der auf der zehnten 
Notstandssondertagung verabschiedeten Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, nament-
lich die Resolutionen 242 (1967) vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973, 1397 (2002) vom 12. März 2002 und 1515 (2003) vom 19. November 2003, 

 es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Region bekräftigt hat, in der 
zwei Staaten, Israel und Palästina, Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Gren-
zen leben, 

 feststellend, dass seit der Verabschiedung der Resolution 181 (II) vom 29. November 
1947 sechsundfünfzig Jahre und seit der 1967 erfolgten Besetzung palästinensischen Ge-
biets einschließlich Ost-Jerusalems sechsunddreißig Jahre vergangen sind, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der gemäß dem Ersuchen in ihrer 
Resolution 57/110 vom 3. Dezember 2002 vorgelegt wurde1, 

 erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dauernde Verantwortung für die 
Palästina-Frage tragen, bis diese unter allen Aspekten gelöst ist, 

 überzeugt, dass die Herbeiführung einer endgültigen friedlichen Regelung der Palä-
stina-Frage, des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung 
für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften Friedens und von Stabilität im 
Nahen Osten ist, 

 sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung und der Selbstbe-
stimmung der Völker zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ge-
hört, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch Krieg, 

_______________ 
1 A/58/416-S/2003/947. 
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 in abermaliger Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen in dem seit 
1967 besetzten Gebiet und der israelischen Maßnahmen zur Veränderung des Status von 
Jerusalem, und bekräftigend, dass der durch Israel vorgenommene Bau einer Mauer inner-
halb des besetzten palästinensischen Gebiets, so auch in und um Ost-Jerusalem, gegen die 
einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts verstößt, 

 in abermaliger Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in Frieden innerhalb 
sicherer, international anerkannter Grenzen zu leben, 

 unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Regierung des Staates Israel und 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Volkes2, 
und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Abkommen, sowie darauf, dass diese 
Abkommen vollständig eingehalten werden müssen, 

 es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in der Resolution 1515 (2003) den von dem 
Quartett erarbeiteten ergebnisorientierten Fahrplan für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung 
des israelisch-palästinensischen Konflikts3 zu eigen gemacht hat, und die Notwendigkeit 
betonend, dass er umgesetzt wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Errichtung der Palästinensischen Be-
hörde, und anerkennend, dass ihre beschädigten Institutionen dringend wiederaufgebaut, re-
formiert und gestärkt werden müssen, 

 unter Begrüßung des positiven Beitrags, den der Sonderkoordinator der Vereinten 
Nationen für den Nahost-Friedensprozess und Persönliche Beauftragte des Generalsekretärs 
bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde zu dem 
Friedensprozess leistet, so auch im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts, 

 erfreut über die Einberufung internationaler Gebertagungen sowie über die Schaffung 
internationaler Mechanismen zur Gewährung von Hilfe an das palästinensische Volk, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die tragischen Ereignisse in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems seit dem 28. September 2000 
und die fortdauernde Verschlechterung der Lage, namentlich über die steigende Zahl der To-
ten und Verwundeten, hauptsächlich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die sich 
verschärfende humanitäre Krise, der sich das palästinensische Volk gegenübersieht, und die 
weit verbreitete Zerstörung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums sowie 
entsprechender Infrastruktur, einschließlich zahlreicher Institutionen der Palästinensischen 
Behörde, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die wiederholten Einfälle in die 
unter palästinensischer Kontrolle stehenden Gebiete und die erneute Besetzung zahlreicher 
palästinensischer Bevölkerungszentren durch die israelischen Besatzungstruppen, 

 betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller Zivilpersonen in der gesam-
ten Nahostregion sind, und alle Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf 
beiden Seiten, namentlich Selbstmordbombenanschläge und außergerichtliche Hinrichtun-
gen, verurteilend, 

 zutiefst besorgt über das zunehmende Leid und die steigende Zahl der Opfer auf palä-
stinensischer wie israelischer Seite, den Vertrauensverlust auf beiden Seiten und die besorg-
niserregende Situation im Nahost-Friedensprozess, 

_______________ 
2 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage. 
3 S/2003/529, Anlage. 
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 in dem Bewusstsein, dass es dringend eines mit neuem Leben erfüllten und aktiven 
internationalen Engagements bedarf, um beide Seiten dabei zu unterstützen, die derzeitige 
gefährliche Pattsituation im Friedensprozess zu überwinden, 

 bekräftigend, dass die Parteien bei allen internationalen Anstrengungen dringend ko-
operieren müssen, namentlich bei den Anstrengungen, die das Quartett unternimmt, um die 
derzeitige tragische Situation zu beenden und die Verhandlungen zur Herbeiführung einer 
endgültigen Friedensregelung wieder aufzunehmen, 

 erfreut über die Initiativen und Anstrengungen, die die Zivilgesellschaft in jüngster 
Zeit unternommen hat, um zu einer friedlichen Regelung der Palästina-Frage zu gelangen, 

 1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche, alle Aspekte einbeziehende 
Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufüh-
ren und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken; 

 2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid eingeleiteten Nahost-Frie-
densprozess und die zwischen der israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden 
Abkommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, gerechter und dauerhafter Frie-
den geschaffen werden muss, und begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen des Quar-
tetts; 

 3. begrüßt die Arabische Friedensinitiative, die der Rat der Liga der arabischen 
Staaten auf seiner am 27. und 28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung 
verabschiedete4; 

 4. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Umsetzung 
des Fahrplans3 nachzukommen, indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte 
unternehmen, und betont, wie wichtig und vordringlich die Schaffung eines glaubwürdigen 
und wirksamen Mechanismus unter Einschaltung Dritter ist, an dem alle Mitglieder des 
Quartetts beteiligt sind; 

 5. unterstreicht die Notwendigkeit einer Verpflichtung auf die Vision der Zwei-
Staaten-Lösung und den Grundsatz "Land gegen Frieden" sowie der Durchführung der Re-
solutionen 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) und 1515 (2003) des Sicherheitsrats; 

 6. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der raschen Beendigung der erneuten 
Besetzung palästinensischer Bevölkerungszentren und der vollständigen Einstellung aller 
Gewalthandlungen, einschließlich militärischer Angriffe, Zerstörungen und Terrorakten; 

 7. fordert die beteiligten Parteien, das Quartett und andere interessierte Parteien 
auf, alle notwendigen Anstrengungen und Initiativen zu unternehmen, um die Verschlechte-
rung der Situation aufzuhalten und alle seit dem 28. September 2000 am Boden ergriffenen 
Maßnahmen rückgängig zu machen, und die erfolgreiche und rasche Wiederaufnahme des 
Friedensprozesses und den Abschluss einer endgültigen friedlichen Regelung sicherzustel-
len; 

 8. unterstreicht die Notwendigkeit 

 a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet; 

_______________ 
4 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221. 
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 b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, 
allen voran des Rechts auf Selbstbestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen 
Staat; 

 9. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Lösung des Problems der Palästi-
naflüchtlinge in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948; 

 10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in dieser kritischen Zeit die Ge-
währung wirtschaftlicher, humanitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk 
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um das Leid des palästinensischen Vol-
kes lindern, die palästinensische Wirtschaft und Infrastruktur wieder aufbauen und die Neu-
strukturierung und Reform der palästinensischen Institutionen unterstützen zu helfen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fortzusetzen, die er mit den betei-
ligten Parteien und im Benehmen mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche 
Regelung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in der Region zu fördern, und 
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über diese Be-
mühungen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit vorzulegen. 

68. Plenarsitzung 
3. Dezember 2003 


